	Ausgabe 02 - 2026
	[image: ]



		
				
	


	Muster: Nennung der Gründe bei fristloser Kündigung 

	Konkret werfen wir Ihnen mehrere grobe Verletzungen der üblichen Standards bei Pflegehandlungen zum Nachteil der jeweils betroffenen Bewohner:innen vor, die u. E. die Grenze zur Gewalt in der Pflege überschritten haben. 
Am 13.12.2025 haben Sie der Bewohnerin Frau B. die Haare gewaschen. Dabei sind Sie derart grob (packten die Bewohnerin im Nacken und zogen sie hoch, später drückten Sie den Kopf nach hinten) und mit unpassenden Hilfsmitteln (z. B. mit der normalen Waschschüssel statt der Kopfwaschwanne) vorgegangen, dass der Bewohnerin Schmerzen zugefügt wurden, die diese deutlich artikuliert hat. Von einer Kollegin auf die unterlassene Verwendung der korrekten Hilfsmittel angesprochen, äußerten Sie wörtlich: „So einen Pipikram brauchen wir nicht.“ Es ist daher davon auszugehen, dass die Verletzung von Standards nicht versehentlich, sondern bewusst erfolgte. 
Bei der Intimpflege des Bewohners Herrn F. fügten Sie auch diesem Schmerzen durch grob unsachgemäße Reinigung/Abtrocknung seiner Genitalien („schrie laut auf“) zu. 
Wir konnten Sie am 18.12.2025 zu den Vorwürfen mündlich anhören. Sie haben die Vorwürfe bestritten, konnten sie jedoch nicht entkräften. Hierzu trug auch bei, dass der Einrichtung 2 schriftliche Zeugenaussagen vorliegen, die das Geschehen detailliert beschreiben.
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